
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte(r) PatientIn,

zur Förderung der hausärztlich-pädiatrischen Versorgung, hat der Gesetzgeber den Krankenkassen und Leistungserbringern 
die Möglichkeit eingeräumt, ein neues Versorgungsmodell zu organisieren. Ihre Krankenkasse bietet Ihnen zusammen mit 
der BVKJ-Service GmbH – der Service GmbH des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte e. V. – deutschlandweit eine 
derartige hausärztlich-pädiatrische Versorgung für Ihr Kind an. Diese Versorgung beinhaltet eine besondere qualitativ hoch-
wertige Versorgung durch feste Qualitätsanforderungen an die Ärzte und eine besondere Koordination der Leistungen. 
Ziel ist es, die Lücken der hausärztlich-pädiatrischen Versorgung insbesondere im Bereich der Prävention zu schließen.

Inhalte der hausärztlich-pädiatrischen Versorgung – Clever für Kids

• Die Teilnahme an Clever für Kids ist freiwillig. Sie schränkt das Recht auf freie Arztwahl nicht ein.

•  Die Eltern (resp. Jugendliche nach Vollendung des 14. Lebensjahres) wählen einen am Versorgungsmodell Clever für Kids 
teilnehmenden Arzt als ihren koordinierenden „Hausarzt“ aus und bestätigen dies durch schriftliche Teilnahmeerklärung 
gegenüber ihrem Arzt.

• Das Leistungspaket umfasst:

 •  „Baby-Check“
 Einmalige Beratung (mind. 15 Minuten) bei Kindern bis einschließlich des 5. Lebensmonats zur

  –  Prophylaxe des plötzlichen Kindstodes
  –  Ernährung, Allergieprävention, Vermeidung von Übergewicht
  –  Unfallverhütung

 • „1. Amblyopiescreening“ im Alter vom fünften bis 14. Lebensmonat
  –  Augenscreening mittels Visioscreener zur Aufdeckung von Sehstörungen, Brechwertfehlern, 

Schielen oder Risikofaktoren in der kindlichen Sehentwicklung

 • „Kleinkinder-Sprach-Check“ zwischen dem 20. und 27. Lebensmonat
  –  Beratung und Auswertung

 • „2. Amblyopiescreening“ zwischen dem 20. und 36. Lebensmonat
  –  Augenscreening mittels Visioscreener zur Aufdeckung von Sehstörungen, Brechwertfehlern, 

Schielen oder Risikofaktoren in der kindlichen Sehentwicklung

 • „CRP-Test-Beratung“
  –  Beratung nach patientennaher Sofortdiagnostik 
  – Bestimmung von C-reaktivem Protein (CRP) in der Praxis

 • „Vorsorgeuntersuchung U10“ 
  –  Zusätzliche Vorsorgeuntersuchung bei Kindern zwischen sieben und acht Jahren sowie Dokumentation 

und Auswertung gemäß den Kinderuntersuchungsrichtlinien des BVKJ

Patienteninformationsblatt
Vertrag über die besondere ambulante ärztliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
gemäß § 73 c SGB V zwischen der BVKJ-Service GmbH und der GWQ ServicePlus AG

Aufklärungsbogen zur Teilnahme an der hausärztlich-pädiatrischen Versorgung – Clever für Kids – 
für Ihre Kinder von Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
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 • „Vorsorgeuntersuchung U11“
  –  Zusätzliche Vorsorgeuntersuchung bei Kindern zwischen neun und zehn Jahren sowie Dokumentation 

und Auswertung gemäß den Kinderuntersuchungsrichtlinien des BVKJ

 • „Vorsorgeuntersuchung J2“
  –  Zusätzliche Vorsorgeuntersuchung bei Jugendlichen zwischen 16 und 17 Jahren sowie Dokumentation 

und Auswertung gemäß den Kinderuntersuchungsrichtlinien des BVKJ

 • „PädExpert®“
  –  Wenn es um die Behandlung seltener oder chronischer Erkrankungen geht, warten Sie oft wochenlang

auf eine klare Diagnose. Durch PädExpert® kann der behandelnde Arzt per Online-Konsil bei speziellen
Krankheitsbildern einen pädiatrischen Spezialisten zur Behandlung befragen und Sie erhalten schon 
nach durchschnittlich acht Tagen eine Diagnose. 

•  Alle ambulanten fachärztlichen Leistungen nimmt der Versicherte nur auf Überweisung seines Koordinierungsarztes 
in Anspruch, ausgenommen hiervon sind Leistungen bei medizinischen Notfällen sowie Augenärzte, Frauenärzte 
und Psychotherapeuten.

•  Die Kündigung der Teilnahme ist vom Versicherten (resp. den Eltern) schriftlich gegenüber seiner Krankenkasse mit einer 
Frist von vier Wochen zum Quartalsende abzugeben. Die Krankenkasse informiert den gewählten Vertragsarzt zeitnah 
über die Beendigung der Versichertenteilnahme.

•  Der Anspruch auf Leistungen nach diesem Vertrag erlischt vorbehaltlich des §19 Abs. 2 SGB V mit dem Ende der Mitglied-
schaft, resp. der Familienversicherung.

•  Der Anspruch auf Leistungen nach diesem Vertrag endet in dem Quartal, in welchem die / der teilnehmende Jugendliche das 
18. Lebensjahr vollendet (ein Tag vor dem 18. Geburtstag).

Welche Daten werden von Ihnen erfasst?

Die teilnehmenden Ärzte haben sich freiwillig zu einer umfangreichen Dokumentation der Behandlung bereit erklärt. Für die 
Leistungserbringung, die Abrechnung zwischen den Vertragspartnern und die Evaluation werden Ihre persönlichen Daten 
im Zusammenhang mit Ihrer Behandlung erhoben. Diese Daten werden zur Evaluation und Verbesserung der Versorgung 
anonymisiert ausgewertet.

Zu Abrechnungszwecken werden folgende Daten personenbezogen erfasst und gemäß den Bestimmungen des Datenschutz-
gesetzes an die BVKJ-Service GmbH, das Abrechnungszentrum und Ihre Krankenkasse übermittelt.

Folgende Daten werden dabei erfasst:

• Name
• Geburtsdatum
• Name der Krankenkasse
• Krankenkassenversicherungsnummer
• Abgerechnete Leistungen

Weitere Informationen

Mehr zu den Teilnahmevoraussetzungen und weiterführende Informationen auf: www.clever-fuer-kids.de
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